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Erste Informationen für Auszubildende und Betriebe 

 
 
 
Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, liebe Auszubildende, 

wir bieten den Auszubildenden der Berufsschule die Möglichkeit an, neben ihrem Berufsabschluss einen 

weiteren schulischen Abschluss, die Fachoberschulreife oder die Fachhochschulreife zu erwerben. 

 

Fachoberschulreife 

Der Berufsschulabschluss ist dem Abschluss der Hauptschule nach der Klasse Typ A gleichwertig. 

Auszubildende können die Fachoberschulreife erlangen, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Berufsschulabschluss mit der Gesamtnote 3,0 oder besser  

 Berufsabschluss (Gesellen- bzw. Abschlussprüfung bestanden)  

 notwendige Englischkenntnisse, d.h. zusätzlich 80 Stunden Englisch auf dem Niveau B1 

Wird in der Berufsschule kein Englisch unterrichtet, können die Auszubildenden für ein halbes Schuljahr an 

ihrem kurzen Berufsschultag in der 5. bis 8. Stunde Englisch belegen. 

Wann: 1. Lehrjahr, 2. Halbjahr  dienstags 5. bis 8. Stunde 

 

Fachhochschulreife  

Für den Erwerb der Fachhochschulreife erhalten die Auszubildenden 2,5 Jahre wöchentlich vier Stunden 

zusätzlichen Unterricht.  

Die zusätzlichen Fächer sind eine Naturwissenschaft (voraussichtlich Physik), Deutsch/ Kommunikation, 

Englisch und Mathematik. In den Fächern der Fachhochschulreife erfolgen während der 2,5 Jahre 

Leistungsüberprüfungen (Präsentationen, Test, Klassenarbeiten, Mitarbeit im Unterricht u.a.). 

Der Kurs schließt dann im Mai/Juni des 3. Lehrjahres mit Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch/ 

Kommunikation, Englisch und Mathematik ab. Bei erfolgreichem Berufsabschluss und Erfüllen der 

Leistungsanforderungen für die Fachhochschulreife erhalten die Auszubildenden die Fachhochschulreife. 

Wann:  

 1. Lehrjahr, 2. Halbjahr:  dienstags 5. bis 8. Stunde, 

 2. Lehrjahr: donnerstags 5. bis 8. Stunde  

 3. Lehrjahr: donnerstags 5. bis 8. Stunde 

Voraussetzung für die Anmeldung ist die Fachoberschulreife oder die Berechtigung zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe und die Zustimmung des Betriebes. 

Sollten sich die Leistungen des Auszubildenden/ der Auszubildenden verschlechtern, kann der Ausschluss 

von der Doppelqualifikation durch die Klassenkonferenz beschlossen werden. 

 

Auf unserer Homepage finden Sie im Bereich Bildungsangebote /Doppelqualifikation auch eine Präsentation, 

die alle Informationen noch einmal zusammenfasst. Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie Frau Dr. 

Willemsen unter der Rufnummer 0241-95881-0 oder per Mail martina.willemsen@berufskolleg-aachen.de .  

Beste Grüße 

gez. Levold / Dr. Willemsen 
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